
I. Tagesordnung
 

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lage-
berichts der ABO Invest AG, des gebilligten Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss am 15. Mai 2020 gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 1.508.196,31 wie folgt zu verwenden:    

Ausschüttung einer Dividende von 0,02 EUR

je dividendenberechtigter Aktie

49.000.000 x 0,02 EUR: 980.000,00 EUR

Einstellung in die Gewinnrücklage: 528.196,31 EUR

Die Dividende in Höhe von 0,02 EUR je dividendenberechtigter 
Aktie ist am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung, 
also am Dienstag, 7. Juli 2020 fällig. 

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden 
Mitglieder des Vorstands soll im Wege der Einzelentlastung abge-
stimmt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Dr. Jochen Ahn für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2019 Entlastung zu erteilen,

b) Herrn Andreas Höllinger für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2019 Entlastung zu erteilen und

c) Frau Petra Leue-Bahns für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2019 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden 
Mitglieder des Vorstands soll im Wege der Einzelentlastung abge-
stimmt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Jörg Lukowsky für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2019 Entlastung zu erteilen,

b) Herrn Jörg Schattner für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2019 Entlastung zu erteilen,

c) Herrn Dr. Thomas Wagner für seine Amtszeit im Geschäfts  
 jahr 2019 Entlastung zu erteilen,

d) Herrn Martin Rey für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2019   
 Entlastung zu erteilen,

e) Herrn Oliver Kirfel für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2019   
 Entlastung zu erteilen,

f) Herrn Christof Schneider für seine Amtszeit im Geschäftsjahr  
 2019 Entlastung zu erteilen, und

g) Herrn Christoph Kuhrt für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2019 Entlastung zu erteilen. 

TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürn-
berg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

TOP 6: Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats 

Die Aufsichtsratsmitglieder Jörg Lukowsky und Dr.-Ing. Thomas 
Wagner haben ihr Aufsichtsratsmandat jeweils am 4. Mai 2020 
mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Zugleich endet die Amtszeit 
der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Jörg Schattner, Oliver 
Kirfel und Martin Rey sowie Herrn Schneider und Frau Bär mit 
Beendigung dieser Hauptversammlung. Daher sind alle fünf 
Aufsichtsratsmitglieder neu zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

a) Herrn Christian Guhl, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Senior Direc-
tor der Capgemini Invent, der Managementberatung der Capge-
mini Gruppe, wohnhaft in Landau,

b) Herrn Oliver Kirfel, Rechtsanwalt und Partner der LPA Feuer-
stein Kirfel Spieth Tross Rechtsanwälte Steuerberater Partner-
schaft mbB, wohnhaft in München,

c) Herrn Martin Rey, Rechtsanwalt und geschäftsführender 
Gesellschafter der Maroban GmbH, wohnhaft in Traunstein,

d) Dr. Hartmut Schüning, Dipl.-Kaufmann, Gründer und Ge-
schäftsführer der H.S. Hamburg Solar GmbH, wohnhaft in Ham-
burg und
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e) Frau Astrid Zielke, Rechtsanwältin und Partnerin der Buse He-
berer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung, wohnhaft in Hamburg,

jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Haupt-
versammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 beschließt, zu 
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt weiter vor, gleichzeitig mit den von ihr 
zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern folgende Personen mit 
Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung 
als Ersatzaufsichtsratsmitglieder für alle Vertreter der Aktionäre 
in den Aufsichtsrat zu wählen:

f) Frau Dr. Petra Gruner-Bauer, Physikerin und Geschäftsführe-
rin der SOLIX ENERGIE Windpark Lahr Betriebsgesellschaft mbH, 
wohnhaft in Wallertheim,

g) Frau Karin Bär, Dipl.-Kauffrau und geschäftsführende Gesell-
schafterin der Bär Project Finance GmbH, wohnhaft in Icking.

Die Ersatzaufsichtsratsmitglieder treten in der aufgeführten 
Reihenfolge an die Stelle ausscheidender, von der Hauptver-
sammlung zu wählender Aufsichtsratsmitglieder. Frau Dr. Petra 
Gruner-Bauer ist somit erstes Ersatzmitglied, Frau Karin Bär ist 
zweites Ersatzmitglied. Das zweite Ersatzmitglied wird nur dann 
Aufsichtsratsmitglied, wenn das erste Ersatzmitglied bereits in 
den Aufsichtsrat nachgerückt ist, somit nicht mehr Ersatzmitglied 
oder verhindert ist.

Die Amtszeit von einem in den Aufsichtsrat nachgerückten 
Ersatzmitglied endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, in 
der ein Nachfolger für das ersetzte Aufsichtsratsmitglied gewählt 
wird, spätestens aber zu dem Zeitpunkt, in dem die reguläre 
Amtszeit des letzteren abgelaufen wäre. 

TOP 7: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden 
Genehmigten Kapitals 2015, die Schaffung eines neuen Geneh-
migten Kapitals 2020 sowie die entsprechende Satzungsände-
rung

Das Genehmigte Kapital 2015 läuft zum 15. Juli 2020 aus. Um die 
Gesellschaft erneut in die Lage zu versetzen, für einen Zeitraum 
von fünf Jahren mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Finanz-
mittelbedarf entsprechend den geschäftlichen Erfordernissen 
schnell und flexibel decken zu können, soll unter Aufhebung des 
bestehenden Genehmigten Kapitals 2015 ein neues genehmigtes 
Kapital geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu be-
schließen:

a)  Das in der Hauptversammlung vom 16. Juli 2015 geschaffene 
Genehmigte Kapital 2015/I gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung wird 
hiermit, soweit noch nicht ausgenutzt, im Hinblick auf die Schaf-
fung eines neuen genehmigten Kapitals unter nachfolgenden 
Absätzen mit Wirkung auf den Zeitpunkt dessen Eintragung im 
Handelsregister aufgehoben. 

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 1. Juli 2025 das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 24.500.000,-- 
durch die Ausgabe von bis zu 24.500.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionären ist dabei 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien 
können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen,

-  soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

-  wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des 
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unterneh-
men oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs 
von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; 

-  wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent 
des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächti-
gung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächti-
gungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.

c)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ih-
rer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2020 anzupassen.

d)  Den vorstehenden Beschlüssen entsprechend wird § 4 (4) der 
Satzung wie folgt neu gefasst:

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 1. Juli 2025 das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 24.500.000,-- 
durch die Ausgabe von bis zu 24.500.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionären ist dabei 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien 
können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen, 

-  soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

-  wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des 
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unterneh-
men oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs 
von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden;

-  wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent 
des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächti-
gung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächti-
gungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durch-
führung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals anzupassen.“
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II. Bericht an die Hauptversammlung 

Schriftlicher Bericht des Vorstands über den Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 
2 AktG zu TOP 7

Die vorgeschlagene Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 
ist eine marktübliche Maßnahme – angepasst an das gewach-
sene Geschäftsvolumen – zur Erhöhung der Handlungsflexibi-
lität einer Aktiengesellschaft, um Beschlussfassungen über die 
Durchführung einer Kapitalerhöhung auch unabhängig von einer 
zeit- und kostenintensiven Hauptversammlung zu ermöglichen.

Mit dem Genehmigten Kapital kann die Eigenkapitalbasis des 
Unternehmens zeitsparend und kostengünstig erweitert werden.

Der vorgeschlagene Maximalbetrag entspricht der gesetzlich 
vorgesehene Höchstgrenze von 50 Prozent des Grundkapitals und 
ist auf fünf Jahre befristet, um den größtmöglichen Handlungs-
spielraum zu erreichen.

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die 
Lage versetzt, künftig im Rahmen des Genehmigten Kapitals die 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen 
Erfordernissen anzupassen. Bei der Ausnutzung des Genehmi-
gten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. 
Es wird jedoch vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre  
auszuschließen,

a) für Spitzenbeträge:

Für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Spit-
zenbeträgen sind ausschließlich technische Gründe maßgeblich. 
Hierdurch soll es dem Vorstand im Einzelfall ermöglicht werden, 
ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen. Dies erleichtert die Ab-
wicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand.

b) wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder 
Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forde-
rungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden:

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapita-
lerhöhungen aus Genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die 
Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen bezie-
hungsweise Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unterneh-
men gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben 
oder sich mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen.

Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisi-
tionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquidi-
tätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die 
Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte 
Angebote oder sich bietende Gelegenheiten zu reagieren, dient 
dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt sich 
insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen 
sogenannter „share deals“, d. h. durch den Erwerb von Gesell-
schaftsanteilen, sowie auf den Erwerb im Rahmen sogenannter 
„asset deals“, d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder 
Unternehmensteils mittels Erwerb der sie bestimmenden Ver-
mögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und Ähnlichem. 
Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft 
durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückzuführen, 
hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität 

vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten 
Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel 
nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Die Ein-
berufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für jeden 
einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und 
Zeitgründen nicht praktikabel.

c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent 
des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 
neuenAktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 
186Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächti-
gung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
istder Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächti-
gungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen:

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Barka-
pitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit 
im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Das Volumen der Ermäch-
tigung entspricht 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. 
Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige Aktienplatzie-
rung unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse 
und führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss 
als im Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei der 
Festlegung des Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko 
für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. 
Der Vorstand soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in die 
Lage versetzt werden, die für die zukünftige Geschäftsentwick-
lung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu 
optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass 
der Ausgabepreis der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesent-
lich unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an einem 
wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der 
Vorstand wird den Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen 
Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine 
marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit zu berücksichtigen.
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 III. Weitere Angaben und Hinweise

1. Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 2. Juli 
2020 wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe von 
Art. 2 Covid-19-Gesetz als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehal-
ten. Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsge-
mäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 2. Juli 2020 ab 
14:00 Uhr live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter

http://www.abo-invest.de/hv

im passwortgeschützten HV-Portal in Bild und Ton übertragen. 
Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtig-
ten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) 
am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsaus-
übung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt aus-
schließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtsertei-
lung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nach Maßgabe der nachfolgend beschriebenen Bestimmungen. 
Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von  
§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. 

Über das passwortgeschützte HV-Portal können die ordnungsge-
mäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre 
ihnen eingeräumten Aktionärsrechte ausüben, Vollmachten ertei-
len, Fragen einreichen oder Widerspruch zur Niederschrift des 
Notars erklären.

 2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 und 2 der 
Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes fristgerecht zur Haupt-
versammlung anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform 
und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 25. Juni 2020, 24:00 
Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse oder E-Mail-
Adresse zugehen (Anmeldestelle):

ABO Invest AG
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
oder per E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen 
in Textform in englischer oder deutscher Sprache erstellten be-
sonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also 
den 11. Juni 2020, 0:00 Uhr, zu beziehen (Nachweisstichtag).

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises 
des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären 

Stimmrechtskarten für die Ausübung der Rechte in Bezug auf 
die Hauptversammlung einschließlich der Zugangsdaten für das 
HV-Portal zur Ausübung der Aktionärsrechte hinsichtlich der vir-
tuellen Hauptversammlung übermittelt. Wir bitten die Aktionäre, 
frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises 
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts nur als Aktionär, wer den Nachweis über den Anteilsbesitz 
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang 
des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder parti-
ellen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstich-
tag ist für die Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts. 
Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweis-
stichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen 
gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit 
sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 
lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Divi-
dendenberechtigung.

3. Details zum HV-Portal

Ab 11. Juni 2020 (0.00 Uhr MESZ) steht auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.abo-invest.de/hv das passwort-
geschützte HV-Portal zur Verfügung. Über dieses passwortge-
schützte HV-Portal können Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtig-
ten) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht 
im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben und elektronisch 
Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch gegen einen 
Beschluss der Hauptversammlung, jeweils wie in den nachfol-
genden Abschnitten näher beschrieben, einlegen. 

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe

Bevollmächtigung 

Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der virtu-
ellen Hauptversammlung und der Ausübung ihres Stimmrechts 
in der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollmäch-
tigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl 
vertreten lassen. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte 
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts erforderlich (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teil-
nahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-
form. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden 
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oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Der Nachweis 
der Bevollmächtigung kann postalisch oder per E-Mail bis zum 
Ablauf des 1. Juli 2020 (24.00 Uhr MESZ) an folgende Anschrift 
oder E-Mail-Adresse übermittelt

ABO Invest AG
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

oder ab dem 11. Juni 2020 über das passwortgeschützte HV-
Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.
abo-invest.de/hv gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 
Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen 
werden. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, kön-
nen für die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, 
welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular 
steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
www.abo-invest.de/hv zum Download zur Verfügung.

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vor-
stehend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die 
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 
der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf 
oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann eben-
falls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu 
den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber 
der Gesellschaft erklärt werden.

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereini-
gung, eines Stimmrechtsberaters oder diesen gemäß § 135 Abs. 
8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. 
Unternehmen ist die Vollmachterteilung vom Bevollmächtigten 
nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss dabei 
vollständig sein und darf nur die mit der Stimmrechtsausübung 
verbundenen Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen Inter-
mediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder andere mit diesen gleichgestellten Personen, Vereinigungen, 
Institute bzw. Unternehmen bevollmächtigen wollen, werden 
gebeten, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über 
die Form der Vollmacht abzustimmen. Auf das besondere Verfah-
ren nach § 135 Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von 
ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vollmacht im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-)Bevoll-
mächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft ausüben. 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in diesem 
Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich (siehe 

oben unter „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“). Die 
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr 
Widerruf bedürfen der Textform. Soweit die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft können per Post oder E-Mail an die vorstehend im 
Abschnitt „Bevollmächtigung“ genannte Anschrift oder E-Mail-
Adresse bis zum Ablauf des 1. Juli 2020 (24.00 Uhr MESZ) oder ab 
dem 11. Juni 2020 über das passwortgeschützte HV-Portal auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-invest.
de/hv gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn 
der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, 
geändert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular 
wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznach-
weis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-invest.de/hv 
zum Download zur Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem Falle Wei-
sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen 
erteilten Weisungen abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur 
Ausübung der Fragemöglichkeit oder zur Stellung von Anträgen 
entgegen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu 
diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der Briefwahl 
schriftlich oder auf elektronischem Weg unter Nutzung des 
passwortgeschützten HV-Portals abgeben. Auch in diesem Fall 
sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße 
Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe oben unter „Voraussetzung 
für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts“), erforderlich.

Briefwahlstimmen können per Post oder E-Mail an die vorste-
hend im Abschnitt „Bevollmächtigung“ genannte Anschrift oder 
E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 1. Juli 2020 (24.00 Uhr MESZ) 
oder ab dem 11. Juni 2020 über das passwortgeschützte HV-
Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.
abo-invest.de/hv gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 
zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversamm-
lung abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Ein entspre-
chendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 
Anteilsbesitznachweis zugesandt. Ein entsprechendes Formular 
steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
www.abo-invest.de/hv zum Download zur Verfügung.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptver-
sammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der 
Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-
sprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

5



Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen 
und Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der Brief-
wahl bedienen.

5. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können 
die gesamte Hauptversammlung am 2. Juli 2020 ab 14:00 Uhr 
(MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
www.abo-invest.de/hv im passwortgeschützten HV-Portal in Bild 
und Ton verfolgen. 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines 
ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes (siehe oben 
unter „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) werden den 
Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortge-
schützten HV-Portals auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.abo-invest.de/hv übersandt. 

6. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das 
Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder durch Vollmacht- und 
Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über das passwortge-
schützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.abo-invest.de/hv von Beginn der virtuellen Haupt-
versammlung am 2. Juli 2020 an bis zum Ende der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4 
Covid-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Haupt-
versammlung zur Niederschrift des Notars zu erklären.

7. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Ge-
genanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der 
Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der 
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 
Tage vor der Versammlung, d.h. spätestens bis zum 17. Juni 2020, 
24:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse zu richten:

ABO Invest AG, Vorstand
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Fax: +49(0) 611 267 65 - 599
E-Mail: hv@abo-invest.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag 
eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern und Aufsichts-
ratsmitgliedern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch 
nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG 
genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag 
unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 
der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des 
Kandidaten enthält.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Wahlvorschläge 
oder Gegenanträge werden gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen bekannt gemacht. 

8. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 
Satz 2 Covid-19-Gesetz 

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der 
virtuellen Hauptversammlung am 2. Juli 2020 kein Auskunfts-
recht. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit, im Vorfeld der 
Hauptversammlung Fragen einzureichen. Ein Recht auf Antwort 
ist damit jedoch nicht verbunden. Über die Beantwortung der 
Fragen entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem, freiem 
Ermessen. Der Vorstand hat nicht alle Fragen zu beantworten; er 
kann insbesondere auch Fragen zusammenfassen und im Inte-
resse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen; er kann 
dabei Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit 
bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens zwei Tage vor der Ver-
sammlung, d. h. bis spätestens 30. Juni 2020, 24.00 Uhr (MESZ), 
über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.abo-invest.de/hv einzureichen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen 
gestellt werden.

9. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der 
Internetseite der Gesellschaft/Unterlagen

Auf der Internetseite der Gesellschaft sind unter http://www.abo-
invest.de/hv die zu veröffentlichenden Informationen zugänglich. 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich 
zugänglich zu machenden Unterlagen auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.abo-invest.de/hv zugänglich sein.

10. Hinweis zum Datenschutz

Die ABO Invest AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, erhebt, 
verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von ihren Akti-
onären bzw. von den durch diese bevollmächtigten Vertretern 
zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
der virtuellen Hauptversammlung, einschließlich des Anmel-
deprozesses zur virtuellen Hauptversammlung. Weitergehende 
Informationen zum Datenschutz stehen im Internet unter der 
Adresse:

https://www.buergerwindaktie.de/extra/datenschutz.html 

bereit und können kostenlos unter obenstehender Adresse ange-
fordert werden.

Wiesbaden, im Mai 2020

ABO Invest AG

Der Vorstand
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